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Änderungsantrag 

der Abgeordneten Martin Hagen, Dr. Dominik Spitzer, Julika Sandt, Alexander 
Muthmann, Matthias Fischbach und Fraktion (FDP) 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Pflege- und Wohnqua-
litätsgesetzes und weiterer Rechtsvorschriften 
hier: Ergebnisprotokoll um positive Aspekte erweitern 
(Drs. 18/28507) 

Der Landtag wolle beschließen: 

§ 1 Nr. 17 Buchst. b wird wie folgt gefasst:  

„b) Abs. 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) 1Die zuständige Behörde erstellt zeitnah, spätestens jedoch innerhalb von 
sechs Wochen, zu der Prüfung nach Art. 11 Abs. 4 ein schriftliches Ergebnisproto-
koll über den Prüfgegenstand und die von ihr am Tag der Überprüfung dabei fest-
gestellten Sachverhalte. 2Das Ergebnisprotokoll umfasst neben der Darstellung der 
am Tag der Überprüfung getroffenen Feststellungen der zuständigen Behörde in 
den nach Art. 3 Abs. 2 festgelegten und geprüften Qualitätsbereichen Angaben zu 
Strukturdaten und allgemeinen Informationen. 3Die Feststellungen beinhalten posi-
tive Aspekte in der pflegerischen Versorgung und Empfehlungen zur weiteren Ver-
besserung der Qualität.““ 

 

 

Begründung: 

Begrüßenswert ist die kürzere Darstellung der Prüfergebnisse. Dennoch sollten auch 
bei der Kurzfassung positive Aspekte, Empfehlungen zur weiteren Verbesserung der 
Qualität und Ausführungen zur Qualitätsentwicklung aufgeführt werden. Positive As-
pekte der pflegerischen Versorgung und Qualität motivieren die Mitarbeiter und bestär-
ken sie in ihrer täglichen Arbeit und in der Betreuung der Bewohner. Durch die Erwäh-
nung von besonders positiven Faktoren sowie durch die Feststellung hoher Fachlichkeit 
im Ergebnisprotokoll erfahren die Mitarbeiter zudem Wertschätzung von Seiten der 
Kontrollbehörden und es befördert ein vertrauensvolles Miteinander. Die Fachstellen für 
Pflege- und Behinderteneinrichtungen – Qualitätsentwicklung und Aufsicht wirken da-
neben an der Weiterentwicklung der Einrichtungen mit und dieses Potential sollte des-
halb auch Eingang in die Ergebnisaufstellung finden, um den Prozess positiv anzure-
gen. 


